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Auf eine Anfrage der AbgoDroP f e i f e r und Genossen, betreffend 

die Ermässigung der Gebühr für die Verleihung der österreichischen Staats­

bürgerschaft, teilt Bundesministe= für l"ina.nz9n Dr~M arg a. r ~ t h a 

mit: 

!tIn der Frage der Gebli...iu'en für die Ve".Cf~,;~,::i.ung der österreichischen 

. Staats1)ürgerschaft hat die Eundesfinanzverw·altu.."'1g niemals einen rein fis­

kalischen Standpunkt vertretene Dies erhellt schon daraus, dass für diese 

Gebühr in der Regierungsvo::rlage des Gebührengeseties 1946 ein einheitlicher 

Satz von 100 S vorgesehen war~ Erst der FiTIa~z- und Eudgetausschuss des 

Nationalrates hat diesen Gebührensatz auf 1000 S erhöht und die Möglich­

keit einer Ermässigung bis auf 10 S in das Gesetz eingebaut. Biedurch sollte 

einel'seits erreicht werden, 9-ass genau so wie in <mderen Staaten der Erwerb 

der .Staatsbürgorschaft bewusst zum l!J.'lla.ss einer honeren Abgabenleistung 

gono~~en wirdJ andererseits sollte durch diese Massnahme (Abgehen von dem 

starren Satz) die Möglichkeit gesch3.ffe~ W'ord,Gn~ minderbemittelten Personen 
" ,~ '. 

die", Erwerbung der S"tae,ts'bü!'gGI'iJ'Jnaf·t dUl'ch die GG\väh:rung von Ermä.ssigungen, 

die an die Voraussetzung eines ni e d.:!."i ger., }~i:'1.k·JnDlOl1S bzw.. Vermögens geknüpft 

sind, zu erleichterne Diese Möglic~J~eit der E:~ässigung der Gebühr nimmt 

ihr auch den Charakter einer Prohibitivabgaboo 

Duroh die generelle Erhöhung aller festen Gebührensätze in der 

Gebührennovelle 1949, DGB~~Nr.l09,. vn1rden auch die für die Verleihung der 

Staatsbürgel"schaft festgesetzten Sätze verdoppelt .. Diese Erhöhungen waren 

durch die Änderung des Preisgefüges vera.r.1a.ss+,. Zweck der Novelle war die 
. , 

Erbringung einer h.öheren Abgabo!ll eistung"& Genau so wie ein Gesuchsteller, 

dGl.~ die .Amtshandlung eines Organes eine!' Gebio·tf'~,)5;;::'PG!'"achaft anstrebt, na€h 

dem Inkrafttret.en derGebühre~movelle 1949 für sein Gesuch einen Eingaben­

stempel von 4 S zu erbringen hat, .wä.hrend er für das gleiche Gesuch vor der 

Novelle nur 2 S zu entri~hten hatte, ist auch die GebUhr für die Verleihung 

.der Staatsbürgerschaft du:-ch die. Novelle yerdcppel t worden. U~ jedoch den 

minderbemi ttel ten Gebührenpflichtigem den tl'bergang zur Gebührenerhöhung zu 

erleichtern, wurden die Fina.nzämter angevd8sen, bei Bereohnung der Ermässi­

gung im Rahmen des ihnen zustehendGJ1 Ermessens a.;."l S·telle der Einko!IlIijlellS-
. . 

höchstgrenze von l8~OOOS ei1'10 solche von 24~OOO S deZ' :Berechnung der 
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B,eiblatt zur ParlaE!.er..tskor:ro~-E0ndenz~ 

ErIIIIsa1gung laugrund,Q zu legen.. Diese Praxis, die im Rahtaen des Gesetzes bleibt, 

wurte auch vom ReOhnungshof anerkannt; 

Wenn 4ie Alrl'ra.ge vermeint, dass die Einkom:nenshöchstsrenze anlässlich 

der Verdoppelung der G~büh:rensätze auf 36.000 S zu erhöh~a gewesen wäre, 

Uberaieht aieh1ebei, dass gerade nach dem Grundsatz der Steuergleichmässig­

koit 41e Erhöhung der Grenze um 100 % der Absicht der Gebührennovelle 1949 
wi •• raproohen hätte, da die Erhöhur..g der Höchstgrenze um 100 ~ die Verdoppe-. .. ~.. - . 
l~ .. '~~. Oe'bührensätze we:ttgemacht hätte. . -

"J1,fte .allsoitig befriedigende Lösung '\nrd dadurch ersQhw~rt, dass neben 

4«r ~4e8cebUbr auch eine Landesverwaltungsabgabe zu entrichten ist. Die 
~e.,.~~abgaben weiaen in den verschiedenen Bundesländern v~rscbie­

... ~~. S!ckstsätze auftauch die Handhabung der Ermässigung dar Verwaltunga­

p,alt_ ist· 1ft a..n Bundesländern verschicdo!ll'l Da da:;:- einzoll?-e Bewerber um 

41. Isterr.1ch1sohe Staatsbürgerschaft nur di~GGs~t~elastung an Abgaben 
\.t~t.t, 41& aDlis$lich der Vorleihung der.Staatsbqr~ersQbaft zu Gntr1oht~n 

au.4. trÜ'4 veratändlioh,d.a.ss infol€;edor 'Vcrschiaden..,~, a9h.., der Landesver-­
-.lt~.kgaben der Ein~ok einer nioht einheitlichen ~bgabenreäss1gen Be· 
l .. ~ ODtstehen kaan. 

ll1e J)unulJfixmnzverwäl tung lässt sich bei der E~l;Jigu~ aer qe'bühren 

vo~.8"1I11ch. ~ Ol."undsatz. der Sto\1€!:rgleichhei t leiten. Die Ermässigung l1at 

•• um Geaets nur im Hinblick auf die besond:uI'ön Verhältnisse des Einzel­

fall •• ill4ivif.uell zu erfolllen, eine generelle Eb:mä~s:i.gu."'lgfür bestimmte 

~ 9Urje a .. ~satz. der Ste~or~l~ichheit nicht entsprechen, 
Wie sich aus den in den letzten Jahren erfol~tan E~höhungGn der Landes­

verwal~abga.ben ereibt, sind die BUl'ldesl änder 1 denen die Kompetenz für 

41e Verleihung der StaatSbür!erschaft zusteh~ und die sieh daher in erster 

Linie ~t der Bo~tel1ung ~er Frage einer abgabenmässigen ~elastung der 

Stllat.bU.1",.rsch.attBvC3:rlei.1::~.mlS zu befassen haben" nicht bare1 t, die Staats­

bfU'Btn"8oWtsverl.eihung abga,benmä.ssig zu beg'Jnstigen" 

Es wUrde also die Abände=ung des Gesetzes bzwo der Verordnung ~m Sinne 

4ea .AftU'agt18t zur P'olge ham~ .... liAßs di€l Bundesgeoühren Vleitßllh~rmä.88igt 

drUft, während d1e ~wne1st erst vor kurze:t' Z~it"erhöhten Landesverwa1.tungs­

ab!a'eZl auoh weite:rbin in gleioher Höhe erhoben würden. 
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12eJuli 1951, 

Zusammenfaßsond ist demnach zu den einzelnen Pu~j:ten der Anfrage 

zu sagen: 

Zu 1): Eine Nove1lieH'Ung des Gebührengesetzes dergestalt, dass 

die Gebühr für die ~~mleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft 

nach der Höhe des Einkommens and der Anzahl der Familienangohörigen 

abgestuft wird, erüb:rigtsicb:, da dieser, Grundsatz im Gebührengesetz auch 

derzeit schon verarucert ist. 

Zu 2a): Die weitere Erhöhung der im § 8 der Verordnung vom 

7.2 .. 1947, :BGBlj)Nr~58, festgelegten Richtliniensätze, insbesondere der 

Einkommenebeträge von 18.000 Sauf 360 000 S, WÜl'de einen_erzieht auf 

Bundeseinnahmen bedeuten, der angesiohts der Tatsache, dass bei den Landes­

verwa.l tungs abgab en voraussichtlich keine analogen Herabsetzungen . 

vorgenommen werden, nicht zu verantworten ist.. Die Grenze von 3000 S 

ist heute ohnehin bora1ts illusorisoh und ihre irhöhung auf 6000 S würde. 

auch ohne Bedeutung bleiben. 

Zu 2b): Die generelle A.."lwend'.lng der doppelten Riohtiiniensätze dos 

§ 9 der bezogenen Verordnung bei geflüchteten oder heimatvertriebenen 

Volksdeutsohen.· in walohem Falle die Staatsbü,rgerwchaftsgebühr sich auf die 

Hälfte des derzait ermittelten Ermässigungsbetrages r~duzieren würde, ist. 

aus G~lnden der steuergle~c~~ässigkeit abzulehnen~ Besondere Härtefälle 
" 

werden im Rahmen der bestehenden Richtlinien berüoksichtigt werden könnon~" 

-{:-~-e-."'tt-"""" 
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